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Baukostenzuschuss oberhalb der Niederspannung 

Gültig ab 01.06.2026 

 
 

Der BKZ in der Ebene der Niederspannung wird gemäß Niederspannungsanschlussverordnung 

erhoben.  

 

Für die Berechnung des Baukostenzuschusses für unsere Anschlussnehmer, die oberhalb 

Niederspannung, d. h. aus bzw. in Mittelspannung versorgt werden, gilt die Berechnung nach dem 

Positionspapier der Bundesnetzagentur „zur Erhebung von Baukostenzuschüssen (BKZ) für 

Netzanschlüsse im Bereich von Netzebenen oberhalb der Niederspannung“. Nach Auffassung der 

Beschlusskammer sind Netzbetreiber grundsätzlich berechtigt, für Netzanschlüsse im Bereich 

höherer Netzebenen BKZ zu erheben.  Für die Errichtung sowie Erweiterung genannter 

Netzanschlüsse bildet § 17 EnWG die relevante Anspruchsgrundlage. Nach § 17 Abs. 1 EnWG haben 

die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für den Anschluss insbesondere den 

Erfordernissen der Angemessenheit, Transparenz und Diskriminierungsfreiheit zu genügen. Diese 

Anforderungen gelten auch für den BKZ. Hierbei handelt es sich um ein im Zuge der 

Anschlusserstellung und -erweiterung einmalig vom Anschlussnehmer zu entrichtendes Entgelt für 

die dauerhafte Bereitstellung von Anschlussleistung durch den Netzbetreiber. Ferner ist die Erhebung 

von BKZ für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft, und zwar auch für Netzebenen oberhalb 

Niederspannung, d. h. im Netzgebiet der BEW Netze GmbH Versorgung aus bzw. in Mittelspannung, 

als allgemein üblich und rechtlich unbedenklich anerkannt. Die Beschlusskammer 6 betrachtet eine 

BKZ-Forderung als den Angemessenheits- und Transparenzanforderungen des § 17 EnWG genügend, 

soweit der BKZ auf Basis des Leistungspreismodells ermittelt wird.   

 

Nach dem Leistungspreismodell ergibt sich der BKZ aus der Multiplikation der vertraglich 

vereinbarten Leistungsbereitstellung mit dem arithmetischen Mittel des Leistungspreise über 5 Jahre 

(> 2.500 Benutzungsstunden pro Jahr) der Anschlussnetzebene. 

 

Für das Jahr 2026 ergibt sich folgender Baukostenzuschuss: 

 

 Baukostenzuschuss 
€/kW (netto) 

Mittelspannung 158,64 € 

 
 

 

Die Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.  

Die Angaben dienen zur allgemeinen Information. Anpassungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. 

https://www.stadtwerke-lemgo.de/fileadmin/user_upload/Positionspapier_der_Bundesnetzagentur.pdf
https://www.stadtwerke-lemgo.de/fileadmin/user_upload/Positionspapier_der_Bundesnetzagentur.pdf

